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Norm

KO §6

Rechtssatz

Die Ausstellung eines Dienstzeugnisses für den vor Konkurserö1nung aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschiedenen

Kläger kann ausnahmsweise dann gegen den Masseverwalter geltend gemacht werden, wenn ein enger

Sachzusammenhang mit dem Hauptbegehren besteht (hier: Feststellung der beendigungsabhängigen

Entgeltansprüche ist ebenso wie die Ausstellung des Dienstzeugnisses von der Vorfrage des Vorliegens eines

Betriebsüberganges abhängig).
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